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4.13 M   Erweiterung der Gepäckfördereinrichtungen und der Gepäckzentrale 

Beschreibung 

Übersichtsplan 

Größe ca. 11.000 m² Nettogeschoßfläche 

Benützungsbewilligung 14.03.2005, GZ: WUW2-V-0442/003, BH Wien Umgebung 

Technische Beschreibung:  
Mit der Errichtung einer Permanenten Gepäckzentrale (PGZ) wurde die bestehende provisorische Ge-
päckförderanlage erweitert, um die Gepäckabfertigung unter den Bedingungen des für die nächsten 
Jahre prognostizierten gesteigerten Gepäckaufkommens und unter Berücksichtigung der aktuellen Si-
cherheitsbestimmungen gewährleisten zu können. 
Die neue Gepäcksortierhalle (Objekt 831) wurde auf der Grundfläche zwischen den Gebäuden 110/111 
und dem Parkhaus 3 (Objekt 133) angesiedelt. Die bestehende Straße wurde dazu mit einer Einbahn-
regelung nord- und südseitig vom Parkhaus 3 verlegt.  
Technische Details: 

• Länge: 141,60 m, Breite: 66,60 m (+ ca. 36,80 m Südanbau), Höhe: 9,10 m bis 10,25 m 

• Verbindung mit der bestehenden Gepäckzentrale über eine 110 m lange Förderbandbrücke. 

• Nordseitig der Halle Anbau mit einer Höhe von 5,50 m für Nebenräume wie Büro-, Sanitär-, Sozi-
al-, Kleinlagerflächen im Erdgeschoß und diverse Haustechnikräume im Kellergeschoß. 

• 1 Kippschalensorter, Länge von 400 m; mit 10  Einschleusungen und  27 Abwürfen 

• 1 zusätzlicher Gepäckrundlauf, 2 zusätzliche Transferaufgabestrecken 

• 2 HBS Röntgengeräte. Frühgepäckspeicher für ca. 800 Gepäckstücke 

Die Schmutzwässer aus dem Objekt werden über Mineralölabscheider in den bestehenden Abwasser-
kanal eingeleitet. 

• Mit Inbetriebnahme des Skylink ist ein Konzept von 2 Gepäckzentralen vorgesehen. Eine Zentrale 
wird die, auf permanente Nutzung aufgerüstete provisorische Gepäckzentrale (PGZ) sein. Die an-
dere Zentrale wird im Flughafenterminal SKYLINK neu geschaffen und umfasst die Installation für 
100 % HBS (hold baggage screening), die optimale Unterstützung für den Transferverkehr durch 
10 Transfergepäckaufgabestellen und insgesamt 16 Sortierzielen im Pier. Die Verbindung zwi-
schen den beiden Zentralen stellt sicher, dass das Gepäck zwischen den beiden Anlagen rei-
bungslos transferiert werden kann. 

 

 
1999 2008 

 
Vornutzung des Standortes:  Maschinentechnische Einrichtung im Terminal 

 

IST-ZUSTAND 1999: 
Durch das Einzelprojekt erfolgt keine Flächenversiegelung, kein Eingriff in den Grundwasserkörper sowie 
keine grundwasserrelevanten Emissionen. Daher ist das Einzelprojekt für das Schutzgut Wasser - Teilbe-
reich Grundwasser nicht relevant. 
 

Baujahr 2003 - 2004 

Einreichdatum Behörde  18.03.2004, GZ: WUW2-V-0442/001, BH Wien Umgebung 

 

 



FLUGHAFEN WIEN – SCHWECHAT                                                                                                                                                                                                                                                                                               FACHBEITRAG Geologie und Hydrogeologie 
Ex-post-Umweltverträglichkeitsbericht  05.100 

PROJEKTLEITUNG: FLUGHAFEN WIEN AG Bereich Planung und Bau REVISION 1 
VERFASSER: BGG Consult ZT-GmbH  
ERSTELLT 2009: JULI  SEITE 44
 

4.13 M   Erweiterung der Gepäckfördereinrichtungen und der Gepäckzentrale 

Auswirkungen: Maßnahmen: 

 
Keine Auswirkungen  
 
 

 
Keine Maßnahmen erforderlich 
 

Verbleibende Auswirkungen, Be- und Entlastungen 
 
Keine verbleibenden Auswirkungen  
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4.14    N   Vorläufiger Terminal 

Beschreibung  
Größe Rund 1.300 m² 

Baujahr 2005 

Einreichdatum Behörde  18.11.2004, GZ: WUW2-V-04187/001, BH Wien Umgebung 

Benützungsbewilligung 04.08.2005, GZ: WUW2-V-04187/003, BH Wien Umgebung 

Technische Beschreibung:  
Um den Airlines die gewünschte Anzahl an Check-In-Countern zur Verfügung zu stellen, wurde für die 
Dauer von drei Jahren (bis zur Fertigstellung des Sky-Link) ein temporäres Bauwerk auf einem Park-
deck errichtet. 

• Check-In Halle 684,94m² 

• 22 Check-In Schalter 144,44 m² 

• 3 Airline - Kontaktschalter 129,11 m² 

• Sanitäranlagen 41,70 m² 

• Haus- u. Gepäckfördertechnik 361,4 m² 

 

Vornutzung des Standortes:  Parkplatz 

 
IST-ZUSTAND 1999: 
Durch das Einzelprojekt erfolgt keine Flächenversiegelung, kein Eingriff in den Grundwasserkörper so-
wie keine grundwasserrelevanten Emissionen. Daher ist das Einzelprojekt für das Schutzgut Wasser - 
Teilbereich Grundwasser nicht relevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersichtsplan 

1999 2008 
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4.14    N   Vorläufiger Terminal 

Auswirkungen: Maßnahmen: 

 
Keine Auswirkungen 
 

 
Keine Maßnahmen erforderlich 
 
 

Verbleibende Auswirkungen, Be- und Entlastungen 
 
Keine verbleibenden Auswirkungen 
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4.15 O   Skylink 

Beschreibung und IST-Zustand 

Übersichtsplan

Größe Baustellenfläche ca. 100.000 m², bebaute Fläche ca. 30.000 m² 

Baujahr 2005 – 2011

Einreichdatum Behörde  GZ.60.688/7-PMV/03 vom 27. und 28.11.2003, BMVIT 

Technische Beschreibung:  
Zur Deckung des stetig steigenden Passagieraufkommens und zur Sicherung des internationalen Qualitätsni-
veaus sowie der behördlichen Auflagen zur Trennung des "Schengen-" und "Non-Schengen-Betriebs" ist es erfor-
derlich, die bestehenden Terminalflächen zu erweitern. Mit dem Projekt „Skylink“, das die Errichtung eines neuen 
Terminals am Flughafen Wien-Schwechat beinhaltet, soll diesen Verpflichtungen nachgekommen werden. Das 
Passagierflusskonzept des Skylink ist europaweit einzigartig und basiert auf der strikten Trennung von abfliegen-
den und ankommenden Passagieren. Die Teilung zwischen Land- und Luftseite erfolgt an den zentralen Sicher-
heitskontrollen unmittelbar nach dem Check-In auf Ebene 1. 
SKYLINK schließt an den bestehenden Terminal 2 an und entwickelt sich in seiner signifikanten "sichelartigen" 
Form in Richtung Nord-Osten. Im Endausbau werden die beiden Pierfinger insgesamt 26 gebäudenahe Flugzeug-
Positionen aufweisen.  
Die Terminalerweiterung, VIE-SKYLINK, umfasst den Pier Süd mit 17 Positionen, zusätzliche Check-In-Schalter, 
eine erweiterte Gepäckausgabe sowie Retail- und Gastroeinrichtungen. Der derzeit projektierte Teil  bietet zu-
sammen mit den bestehenden Terminalflächen eine Designkapazität für 24 Mio Passagiere pro Jahr. 
Der Teil 2 sieht eine zusätzliche Erweiterung im Bereich Pier Nord, sowie das Verbindungsbauwerk zum Pier Süd, 
wobei dessen Realisierung in Abhängigkeit zur Entwicklung der Nachfrage steht, vor. Aufgrund heutiger Progno-
sen ist die Realisierung des Teils 2 nicht innerhalb des Masterplans bis 2020 zu erwarten.
Für dieses Projekt wurde beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung der Antrag um Feststel-
lung der UVP-Pflicht gestellt. Gemäß Bescheid der Niederösterreichischen Landesregierung vom 21. Au-
gust 2001 besteht keine UVP-Pflicht (nach österreichischem Recht). 

 
 

1999

 




